
 
 

Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite 

 

Stadt Braunschweig  TOP 

   
Der Oberbürgermeister Drucksache Datum 
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Vorlage 
Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

Verwaltungsausschuss 08.07.2014   X     
Rat 15.07.2014 X      
 
Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht des 
Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR 

     
                

   Ja X Nein   Ja X Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Stellenplanmäßige Zuordnung des Amtes des allgemein en Vertreters des Oberbürge r-
meisters zu der Stelle des Dezernenten für das Finanz -, Stadtgrün- und Sportdezernat, 
Öffentliche Stellenausschreibung der Stelle der Ers ten Stadträtin oder des Ersten Stadt-
rates  
 
 
 
„1. 
Das Amt des allgemeinen Stellvertreters des Oberbürgermeistes wird mit sofortiger Wir-
kung auf die Stelle des Dezernenten für das Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernat über-
tragen. Die Stelle des Dezernenten VII mit dem Amt Erster Stadtrat ist deshalb im Stellen-
plan künftig anstatt der Stelle des Dezernenten V nach Besoldungsgruppe B 7 auszuwei-
sen. 
 
2. 
Die Stelle der Ersten Stadträtin oder des Ersten Stadtrates, zugleich Dezernentin oder De-
zernent für das Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernat, ist gemäß anliegendem Ausschrei-
bungstext öffentlich auszuschreiben.“ 
 
  
 
.
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Sachverhalt und Begründung 
 
Durch meine Wahl zum Oberbürgermeister ist über die Funktion des allgemeinen Stellvertreters 
neu zu entscheiden. 
 
Das Amt der Ersten Stadträtin oder des Ersten Stadtrates soll mit sofortiger Wirkung der Dezer-
nentin bzw. dem Dezernenten für das Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernat zugeordnet wer-
den. Die Stelle ist deshalb nach Besoldungsgruppe B 7 auszuweisen. 
 
Gemäß § 109 Abs. 1 Satz 3, 1. Halbsatz NKomVG ist die Stelle öffentlich auszuschreiben. Der 
Rat entscheidet über die Ausschreibung selbst und deren Inhalt. 
 
Die als Anlage beigefügte Stellenausschreibung soll in der Braunschweiger Zeitung, der Han-
noverschen Allgemeinen Zeitung sowie im Internet unter www.braunschweig.de am 19.07.2014 
veröffentlicht werden. 
 
Für die Besetzung der Stelle präferiere ich Herrn Stadtrat Geiger. Herr Geiger hat mir gegenü-
ber erklärt, er werde sich um diese Stelle bewerben. Gleichwohl beabsichtige ich die Stelle öf-
fentlich auszuschreiben um dem Prinzip der Bestenauslese zu folgen. Mit Drucksachen-Nr. 
17011/14 schlage ich dem Rat die öffentliche Ausschreibung der Stelle der Dezernentin oder 
des Dezernenten für das Sozial-, Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernat vor. Diesen Be-
schluss bitte ich vorsorglich zu treffen. Die Ausschreibung selber werde ich nur dann veröffentli-
chen, wenn dieses Ausschreibungsverfahren abgeschlossen ist und ich mich entschieden ha-
ben sollte dem Rat der Stadt Herrn Stadtrat Geiger zur Wahl als Erster Stadtrat vorzuschlagen. 
Sollte aus diesem Ausschreibungsverfahren ein besser geeigneter Bewerber/eine besser ge-
eignete Bewerberin hervorgehen, werde ich diesen/diese dem Rat zu seiner Sitzung am 
30.09.2014 zur Wahl vorschlagen. In diesem Fall wäre die Stellenausschreibung für das Dezer-
nat V entbehrlich, da dann Herr Stadtrat Geiger die nach der Hauptsatzung verbleibende B 6-
Stelle besetzen würde. 
 
Ich habe mich für diese Verfahrensweise entschieden, da ich sicherstellen möchte, dass der 
Rat am 30.09.2014 Entscheidungen über Vakanzen der Dezernentenstellen herbeiführen kann 
und keine weiteren zeitlichen Verzögerungen in Kauf genommen werden müssen. 
 
 
Gez. 
 
 
Markurth 
 





 
Bei der Universitätsstadt Braunschweig (rd. 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner) ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 


 
der Ersten Stadträtin oder des Ersten Stadtrates 


 
zu besetzen.  
 
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber wird auf Vorschlag des Oberbürgermeisters 
vom Rat für eine Amtszeit von 8 Jahren in das Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt. Die 
Dienstbezüge richten sich nach BesGr. B 7, zzgl. wird eine Dienstaufwandsentschädigung 
gewährt. 
 
Sie oder er ist allgemeine Vertreterin oder allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters und 
Dezernentin oder Dezernent für den Fachbereich Finanzen und den Fachbereich Stadtgrün 
und Sport. 
 
Eine Änderung der Dezernatseinteilung bleibt vorbehalten. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen und sollen das 30. Lebensjahr 
vollendet haben. Ferner müssen sie die für das Amt erforderliche Eignung, Befähigung und 
Sachkunde besitzen; die durch überdurchschnittliche Ergebnisse erworbene Laufbahnbefä-
higung für das Richteramt (Volljuristin oder -jurist) ist Voraussetzung. 
 
Gesucht wird eine tatkräftige, darstellungsfähige und zielstrebige Persönlichkeit, welche vor 
allem Erfahrungen in Tätigkeiten in Institutionen der kommunalen Selbstverwaltung nachweisen 
kann. Dazu gehört das durch den bisherigen Lebenslauf nachgewiesene Einfühlungsvermögen 
für das politische Wirkungsfeld eines Wahlbeamten und seinen Verflechtungen zwischen Politik 
und Verwaltung. Die einschlägigen fachlichen Kenntnisse in Finanz- und Steuerangelegenheiten 
und vor allem im Bereich der kommunalen Finanzwirtschaft werden vorausgesetzt. Daneben sind 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse erwünscht. Angesichts der derzeitigen Dezernatseinteilung 
wird eine sportaffine Persönlichkeit gesucht. Wegen der internationalen Beziehungen der Stadt 
Braunschweig und der Internationalität der hiesigen Unternehmen wären gute Fremdsprachen-
kenntnisse von Vorteil. 
 
Die Stadt Braunschweig strebt an, den Frauenanteil in der Dezernatsebene zu erhöhen. Daher 
werden besonders Frauen aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Nähere Informationen zur Stadt Braunschweig finden Sie unter www.braunschweig.de. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschriften und sonstige Unter-
lagen über den beruflichen Werdegang sowie Angabe von Referenzen) sind bis zum 2. August 
2014 unter Angabe der Kenn-Nr. 10.21/48/2014 zu richten an: 
 


Oberbürgermeister Ulrich Markurth 
- persönlich -  


Postfach 33 09 
38023 Braunschweig 





